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25. Kundmachung: Vereinbarung gemäß Art. lS a B-VG über ::Jie Festlegung von Immissionsgrenzwerten für Luft
schadstoffe und über Maßnahmen zur Vernngerung der Belastung der Umwelt. 

25. 

Kundmachung des Landeshauptmannes von 
Wien vom 26. Mai 1987, betreffend die Ver
einbarung gemäß Art. 15 a B-VG Uber die 
Festlegung von Immissionsgrenzwerten für 
Luftschadstoffe und Uber Maßnahmen zur 

Verringerung der Belastung der Umwelt 

Der Wiener Landtag hat am 22. Mai 1987 den 
Abschluß nachstehender Vereinbarung gemäß 
§ 139 Abs. 2 der Wiener Stadtverfassung geneh
migt: 

Vereinbarung über die Festlegung von Immissions
grenzwerten für Luftschadstoffe und über Maßnah
men zur Verringerung der Belastung der Umwelt 

Der Bund, vertreten durch die Bundesregierung, 
und die Länder Burgenland, Kärnten, Niederöster
reich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, 
Vorarlberg und Wien, jeweils vertreten durch den 
Landeshauptmann, - im folgenden Vertragspar
teien genannt - schließen die folgende Vereinba
rung gemäß Art. 15 a B-VG: 

Artikel 1 

Gegenstand der Vereinbarung 

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Festle
gung von Immissionsgrenzwerten für Luftschad
stoffe im Sinne des Art. II des Bundesverfassungs
gesetzes vom 2. März 1983, BGB!. Nr. 175, ab 
deren Überschreitung Maßnahmen zur Abwehr 
von gefährlichen Belastungen der Umwelt in die 
Zuständigkeit des Bundes (Art. 10 Abs. 1 Z 12 
B-VG) fallen, sowie die Festlegung von Maßnah
men zur Verringerung der Belastung der Umwelt 
durch Luftschadstoffe. 

Artikel 2 

Immissionsgrenzwerte für Luftschadstoffe im Sinne 
des Art. II des Bundesverfassungsgesetzes vom 

2. März 1983, BGBI. Nr. 175 

Die Immissionsgrenzwerte im Sinne des Art. 1 

. '· /. werden in der Anlage 1 festgelegt. 
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Artikel 3 

Maßnahmen zur Verringerung der Belastung der 
Umwelt 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, im jewei
ligen Kompetenzbereich geeignete Maßnahmen 
zur Verringerung der Belastungen der Umwelt 
durch Luftschadstoffe zu setzen. Ziel dieser Maß
nahmen ist, daß spätestens mit Ablauf des 
31. Dezember 1990 die Immissionskonzentrationen 
im Bundesgebiet keinen der in der Anlage 2 /. 
genannten Werte überschreiten. • 

Artikel 4 

Austausch von Meßdaten 

Der Bund stellt den Ländern die Daten der von 
ihm durchgeführten oder in Auftrag gegebenen 
Immissionsmessungen zur Verfügung. Die Länder 
stellen dem Bund die Daten der von ihnen durchge
führten oder in Auftrag gegebenen Immissionsmes
sungen zur Verfügung. 

Artikel S 

Inkrafttreten 

Diese Vereinbarung tritt 30 Tage nach Ablauf 
des Tages in Kraft, 

a) an dem die nach den Landesverfassungen 
erforderlichen Voraussetzungen für das 
Inkrafttreten erfüllt sind und beim Bundes
kanzleramt die Mitteilungen der Länder dar
über vorliegen sowie 

b) an dem die nach der Bundesverfassung erfor
derlichen Voraussetzungen für das Inkraft
treten erfüllt sind. 

Das Bundeskanzleramt wird den Ländern die 
Erfüllung der Voraussetzungen nach lit. a und b 
sowie den Tag des Inkrafttretens der Vereinbarung 
mitteilen. 
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